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den von V  C XIII Approbierten Akten (n 600) des ſüdamerikaniſchenPlenarkonzils von 1899 wird die Löſung des Derplexus nachdem heiligen Alphonſus!) empfohlen. Es dürfte dies wohl enn Finger⸗10 ſein, daß die römiſche Kurie der praktiſchen Anwendung dieſeralphonſianiſchen Nſt nichts In den Weg le
Verſuchen wir nunmehr die Löſung des geſtellten Kaſus Dem

Miſſionär kann ein renger Vorwurf ſeiner Handlungsweiſenicht gemacht werden, da 10 der Meinung namhafter Autoren
gefolgt iſt Freilich fordern alle Autoren, daß nach einer derartigenſung des Falles nachher 20 Cautelam entweder sSanatio 12 radicée
der simplex dispensatio eingeholt werde ber dieſe Forderung wird
doch mehr als konvenient denn Als ſtrikt notwendig dargeſtellt.?)Freilich wollen die meiſten Autoren obige Löſung unuLr bei impedi-
nenta (Culta (etwa crimen und affinitas COPUl I1Ilicita) geltenAſſen, nicht aber bei jenen Hinderniſſen, die ihrer Qtur nach öffent  2lich, wenn auch de ACtO noch geheim ind Die COgnatio Spiritualis
gehört 3u den ihrer Natur nach öffentlichen Hinderniſſen, aber
Gennaris) dehnt wo mit Recht obige Löſung auch auf die „IMmpe-dimenta materialiter DUblica, formaliter autemm 0Ceulta“ AQus Die
60gnatio Spiritualis var aber Im gegebenen Falle noch geheim, alſo
Ormaliter 0O0CCUlta Wenn nun auch kein ſtrenger Vorwurf dem
Miſſionär machen iſt, ſo dürfte ſeine Handlungsweiſe doch wenigmpfehlenswert ſein Mit einer Reihe von bloßen Probabilitäten hatſich mn einer ſehr wichtigen Sache begnügt, doch die Gültig⸗eit des Eheſakramentes n Frage an Wie El hätte eL ohnehiele Schwierigkeiten viel ſicherer und richtiger vorgehen können?

Warum ſagte ETL nicht der Sempronia, ſie ſolle In der nächſtenBeicht mit dem Beichtvater noch einmal dieſen Fall beſprechen? Der.
elbe ſei ſehr wichtig und der Beichtvater werde gewiß gut helfenSollte Sempronia ſich weigern, das tun, onnte nicht der
Miſſionär nachher die sanatio 11 radice bei der Poenitentiaria nachUchen und ſo m icherer Weiſe die ungültige Ehe konvalidieren?
Uebrigens empfehlen alle Autoren, daß wenigſtens 0 Cautelam
nachher ein Rekurs die zuſtändige Behörde ſtattfinde. Ein Miſſionär,
dem leicht derartige Fälle vorkommen könnten, auch die
Pagella der Poenitentiaria oder Um andere noch weitgehendere Voll
machten nachſuchen Dieſelben werden ihm gewiß nicht verwehrt von
der kompetenten Obrigkeit.

Freiburg (Schweiz). IDDr Prümmer r
111 (Ehe  ug öſterreichiſcher Staatsange⸗höriger Im Auslande.) Ein Pfarrer QAus Deutſchland ſchreibtdie Redaktion der „L. Qu 4
„In die ieſige Pfarrgemeinde ziehen beſonders in der letzten Zeit viele

Oeſterreicher V  u; wenn dieſe heiraten ollen, erwächſt ihnen aus unſerem
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deutſchen bürgerlichen manche große Schwierigkeit. Laut unſerer Zivil⸗

·

·
geſetze darf die Trauung erſt nach der ſtandesamtlichen Ziviltrauung
vorgenommen werden, für letztere gilt aber der des bürgerlichen eſe

Ausländer, für die nach den Landesgeſetzen zur Eingehung einer Ehe
eine Erlaubnis oder ein Zeugnis erforderli iſt, dürfen nicht ohne dieſe Er⸗
aubnis oder ohne dieſes Zeugnis eine Ehe einge

Die Beſchaffung dieſer Erlaubnis, beziehungsweiſe dieſes Zeugniſſes, das
bei Angehörigen der öſterreichiſchen Staaten den Brautleuten notwendig iſt,
macht dieſen EN große Schwierigkeiten, 3zum Teile au Koſten. Die Standes⸗
Amter kümmern ſich kaum arum, verweiſen die Leute gewiſſe Agenten in
Berlin uſw., was alles mit großen Koſten und Zeitverluſten verbunden iſt

So abe ich augenblicklich ein Brautpaar aus Böhmen; beide Aben ihren
Taufſchein, EL den Totenſchein ſeiner Frau, vOilA tout! Was alſo und wie
iſt das ehlende 3 beſchaffen?“

Das öſterreichiſche allgemeine bürgerliche eſe beſtimmt
im „Die Staatsbürger leiben auch un Handlungen und Ge
chäften, die ſie außer dem Staatsgebiete vornehmen, dieſe Ge
ſetze gebunden, inſowei als ihre perſönliche Fähigkeit, ſie unte  2  5
nehmen, dadurch eingeſchränkt wird, und als dieſe andlungen und

zugleich in dieſen Ländern (Oeſterreichs) Le Folgen
hervorbringen en

Dieſe allgemeine Rechtsbeſtimmung wird vom Staate auch auf
den durch das bürgerliche Geſetzbu normierten u einer Ehe
angewendet. Für eine Ehe, die em öſterreichiſcher Staatsangehöriger
Im Auslande wozu hier auch Ungarn gehört) abſchließt, önnen
Rechtswirkungen mn Oeſterreich nUur dann beanſprucht werden, enn
der Nupturient nach öſterreichiſchem Geſetze zum Abſchluß dieſer Ehe
erſönli befähigt war.

Daß ſich aber emn öſterreichiſcher Staatsangehöriger, der außer
halb Oeſterreichs eiraten will, vorher bei ſeiner Heimatsbehörde
anfragen oder gar eine Amtsbeſtätigung ber eine Ehefähigkeit in
Händen Aben mu  7 iſt weder dieſer Geſetzesſtelle noch ſonſtwo
im geltenden öſterreichiſchen Rechte verlangt; CS genügt, daß CL At⸗
ächlich „ehefähig“ nach öſterreichiſchen Geſetzen war; nd venn ſich
darüber 1e eine rage ergibt und In Oeſterreich auszutragen iſt,
ind die öſterreichiſchen Gerichte zur Entſcheidung kompetent.

Noch weniger iſt der öſterreichiſche Staatsangehörige bei einer
Eheſchließung Im Auslande die Einhaltung jener Eheſchließungs⸗—
form gebunden, die das bürgerliche Geſetzbuch 69 — 82 zur
ſtaatsgültigen Eheſchließung i Oeſterreich vorſchreibt. Allerdings iſt
nach der Entſcheidung des Oberſten Gerichtshofes vom Mai 1876,

4663, die von öſterreichiſchen Staatsbürgern während ihres zeit⸗
weiligen Aufenthaltes Im Auslande mit Beobachtung der Beſtimmungen
des öſterreichiſchen Eherechtes eingegangene Ehe gültig, wenn auch
dabei die Ehef
achtet wurde chließungsform des ausländiſchen Geſetzes nicht beob
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Aber als Regel gilt, daß Oeſterreicher, die Im Ausland eine
Ehe ſchließen, bezüglich der Form der Trauung die Geſetze jenesLandes beobachten haben, ſie etraut werden; nd jede
bon einem öſterreichiſchen Staatsangehörigen Im Auslande nach den
Geſetzen des betreffenden Landes gu  9 geſchloſſene Ehe hat auch
für den öſterreichiſchen Rechtsbereich die Wirkungen einer gültigenEhe, enn anders die Brautleute nach öſterreichiſchem Rechte die
perſönliche Fähigkeit zur Eheſchließung eſaßen Die ſogenannteHaager Konvention vom Juni 1902 iſt n Oeſterreich ur die
geſetzgeberiſchen Faktoren noch nicht Aungenommen und daher auchnicht geltendes Re

Nach dieſen Grundſätzen önnten alſo öſterreichiſche Staats
angehörige, die in Deutſchland eine Ehe ſchließen wollen (gleichgültig, welchem Staate der andere Nupturient angehört), vor dem
Standesamte ſo wie die Angehörigen des deutſchen Reichesdie ivilehe nd hernach die kirchliche Trauung nach dem
kanoniſchen Rechte vornehmen aſſen ohne irgendwie von einer V  — 5  2reichiſchen Behörde eine Erlaubnis, Eern

benötigen.
Zeugnis oder eine Beſtätigung

ber begreiflicherweiſe wird ſich das Standesamt In Deutſch—an nicht dem Riſiko ausſetzen, einen öſterreichiſchen Staatsangehörigen
ur Eheſchließung zuzulaſſen, ohne Gewißheit zu haben, ob nach
dem Re te ſeiner Heimat zur Ehe efähig iſt elch fatale Kon⸗—
equenzen önnte eS um nur auf eines hinzuweiſen für da
Heimatsrecht und die Erbeberechtigung der Kinder aben, ichhinterher herausſtellen ürde, daß dem Eheabſchluß mangels der
geſetzlichen Handlungsfähigkeit des öſterreichiſchen Nupturienten die
Rechtswirkung un Oeſterreich verſagt bliebe!

Ausdrücklich iſt denn auch mn der Haager Konvention Art
vereinbart, daß un den Vertragsſtaaten Ausländer nicht zur Eheſchließung zugelaſſen werden ollen, ſolange ſie nicht Ur ein
authentiſches Beweismittel ihre perſönliche Berechtigung zur Ein  —
gehung der Ehe nach dem Geſetze des Heimatſtaates ausweiſen.Damit Oeſterreicher, die Im Auslande heiraten wollen, dieſemErfordernis des ausländiſchen, beziehungsweiſe internatiobnalen Rechtes
genügen können, ſtellt die öſterreichiſche Behörde ihnen ber Ver—
langen die ſogenannten „Ehefähigkeitszeugniſſe“ aus

Damit dürfte die re  E Bedeutung dieſer öſterreichiſchen„Ehefähigkeitszeugniſſe“ hinlänglich klargeſtellt ſein Sie ſind ledig  —1 Amtsbeſcheinigungen, die mit Rückſicht auf ATV beſtehendeVorſchriften öſterreichiſche Staatsangehörige ber Verlangen ab
gegeben werden, damit dieſelben der Rechtswohltat der Zulaſſung
Jur Eheſchließung Im Ausland teilhaft werden. Formell unrichtigAre CS daher, ern Standesbeamter mn Deutſchland von einem
öſterreichiſchen Nupturienten ern ſolches Dokument mit Berufung auf131 des bürgerlichen Geſetzbuches Deutſchlands fordern würde,
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wie In obiger Zuſchri angedeutet iſt Nach den Landesgeſetzen
brauchen die öſterreichiſchen Staatsangehörigen zur Eingehung einer
Ehe, immer ſie dieſelbe ſchließen wollen, Im allgemeinen keinerlei
Erlaubnis oder Zeugnis. Ausgenommen ſind nurmehr nicht an
äſſige Perſonen QAus der Klaſſe der Dienſtboten, Geſellen und Tag⸗
werker oder ſogenannten Inwohner, die n Tirol und Vorarlberg
heimatsberechtigt ſind ofkanzlei⸗Vdg. 12 Mai 1820, 3 —
und die nach Krain zuſtändigen öſterreichiſchen Staatsbürger Gub
Vd vom März 1832, 2 In allen anderen Kronländern
ſind die alten Vorſchriften ber den ſogenannten politiſchen Ehe
onſens oder die Ehemeldzettel längſt Außer Kraft geſetzt

Nun zur praktiſchen Frage: wie iſt für Oeſterreicher, die im
Ausland heiraten wollen, da erforderliche „Ehefähigkeitszeugnis
3u beſchaffen?

Zunächſt iſt ES Sache des öſterreichiſchen Nupturienten elbſt,
ſich um das erforderliche Dokument 3u bemü E wenn CEL Im Aus
and heiraten bill Der Standesbeamte wird ſich mei darauf be
ſchränken, die Beibringung zu verlangen. Wenn ſich der Nupturient
In Rechtsſachen zu helfen weiß, oder wenn 2 In der Heimat Ver
wandte, Bekannte hat, die ich für ihn verwenden, oder venn EL die
Vermittlung eines öſterreichiſchen Konſulates oder eines Rechtsfreundes
MN Anſpruch nehmen kann, wird ſich alles gl²a erledigen. In vielen
Fällen wird aber der Seelſorger ein Werk de leiblichen und geiſt

·

—
lichen Barmherzigkeit üben, wenn ſeine Dienſte zur Beſchaffung
des Dokumentes anbietet

Die Sache iſt ich einfach da die zuſtändigen öſter
reichiſchen ehörden Ar wiederholte Miniſterialverordnungen, ins
beſondere durch den Erlaß de Miniſteriums de Innern II

Uli 1898, 8236, genaue Amtsvorſchriften und ſtrikte Weiſungen
über die Ausſtellung ſolcher Zeugniſſe haben. Sie laſſen ſich dahin
zuſammenfaſſen:

Kompetent und verpflichtet zur Ausſtellung ſolcher
Zeugniſſe iſt, enn der öſterreichiſche Nupturient noch das Domizil
mn Oeſterreich eſitzt, die politiſche Bezirksbehörde (E Bezirks⸗
hauptmannſchaft, Magiſtrat autonomer Städte bder magiſtratiſches
Bezirksamt als politiſche Behörde erſter Inſtanz) des Domizils;
venn aber der öſterreichiſche Nupturient zur eit der Eheſchließung
n Oeſterreich kein Domizil mehr hat, die politiſche Bezirksbehörde
der Heimatsgemeinde. eL Sitz der zuſtändigen Bezirksbehörde
iſt mn der Regel Aus dem Heimatſchein erſichtlich Eventuell kann
der Akt an die Heimatsgemeinde adreſſiert werden mit der
Bitte Am Weiterleitung 0 die zuſtändige politiſche Bezirksbehörde.
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ind beide Nupturienten öſterreichiſche Staatsangehörige
und iſt für beide die nämliche politiſche Bezirksbehörde kompetent E
kann für beide Ein Zeugnis ausgeſtellt werden

Damit die Behörde die für die Gültigkeit und Erlaubtheit
der abzuſchließenden Ehe nach öſterreichiſchem Rechte Iun Betracht
kommenden omente würdigen kann müſſen die Nupturienten die
entſprechenden und Nachweiſe ihrer Ehefähigkeit vorlegen

Nach amtlichen Mitteilungen werden behufs Erledigung des
An Uchens Ausſtellung ennes Ehefähigkeitszeugniſſes folgende
Dokumente benötigt

aufſchein des Bräutigams
Heimatſchein des Bräutigams
Eme ämtliche Beſtätigung der Ortspolizeibehörde über den

St desſelben (ledig oder verwitwet IM letzteren Falle Totenſchein
der erſten Gattin)

Taufſchein der Braut
Heimatſchein der Braut
Ene amtliche Beſtätigung der Ortspolizeibehörde ber den

Stand derſelben (ledig oder verwitwet; letzteren alle Toten  2  2
chein des erſten Gatten)

Falls der Bräutigam die Braut) nicht öſterreichiſcher Staats⸗
angehöriger iſt kann vorbezeichneter Dokumente auch Erne
amtliche Beſcheinigung der betreffenden Behörde eines ihres) Auf
enthaltsortes iber Zeit und Ort ſeiner ihrer) Geburt enne (ihre)
Staats beziehungsweiſe Gemeindeangehörigkeit nd ſeinen (ihren)
St beigebracht werden

Das Erſuchſchreiben um Ausfolgung des „Ehefähigkeits⸗
zeugniſſes“ Ird beſten vom öſterreichiſchen Nupturienten ſe
unterfertigt Unter Angabe ſeiner genauen Adreſſe Das iſt
mit Kronenſtempel, jede nicht ſchon anderweitig geſtempelte
Beilage mit CIlnem Heller—Stempel zu erſehen Für das Zeug⸗
nis ſind Kronen—Stempel, für Porto und Rekommandationsgebühr

Heller beizuſchließen. Wenn die Partei die öſterreichiſchen Stempel⸗
zeichen und Briefmarken nicht leicht beſchaffen kann, genügt CS auch,
den entfallenden Betrag mit Poſtanweiſung die betreffende Be
zirksbehörde einzuſenden und Erfſuchſchreiben auf die erfolgte
Uebermittlung der ebühren 3u verweiſen.

Die Legaliſierung der Dokumente (Heimatſchein Geburtszeugnis,
Ehefähigkeitszeugnis) erfolgt koſtenlos und wird dur die Behörde
bon mits veranlaßt. Wenn EIn männlicher öſterreichiſcher
Nupturient ſeiner Militärdienſtpflicht nicht entſprochen hätte oder
mit den Militärtaxen Rückſtand ＋

wäre, ſo würde dieſe Angelegen—heit bei dieſem Anlaſſe amtlich aufgegriffen und dadurch die S
folgung des Ehedokumentes verzögert werden.

Den berufenen öſterreichiſchen Behörden iſt durch wieder⸗
holte Miniſterialerläſſe die ſchleuniErledigung dereinlangen⸗

„Theo.2  pra Quartalſchrift“. III. 1912
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den Erſuchſchreiben und Zuſchriften un x olchen Eheangelegenheiten
zur Pflicht gemacht (Erlaß des Miniſteriums des Innern vom
28 Mai 1888, Wenn auch die ausſtellende Behörde für
den Inhalt des Zeugniſſes gebührend bürgen muß, ſo betont doch
gerade der wichtigſte Erlaß des Miniſteriums vom 2 Uli 1898,

8236, nachdrücklich, daß „eine übertriebene Aengſtlichkeit oder eine
für die Parteien vexatoriſche Gebarung mit der Abſicht der hiemit
eingeführten Neuerung, welche den im Auslande ebenden V  er
reichiſchen Staatsangehörigen eine Verbeſſerung ihrer bisherigen Lage
bei Eheſ

ießungen gewähren ſoll, keineswegs Im Einklange ſtehen
würde

Als Vorlage für die aſſung de Geſuches önnte
Db folgendes Formular dienen:

An die Bezirkshauptmannſchaft in
rksamt des BezirkesAn den Magiſtrat in das in

magiſtratiſche Bezi

Der Unterzeichnete erſucht N

＋R

unte Vorlage von Dokumenten Aus  W
olgung eines Ehefähigkeitszeugniſſes gemäß der Verordnung des Miniſteriums
des Innern vom 2 uli 1898, 8236, ſeiner anfangs Mai 1912 in
ſtattfindenden Trauun

Der Bittſteller iſt laut Tauf. und Heimatſcheines eilage und B
geboren und n heimatsberechtigt, Qut beiliegenden

(C) noch unverehelicht, gegenwärtig Fabriksarbeiter und wohnhaftAm

u

mn

LedigſcheinesDie Braut N iſt laut anruhender Dokumente 1 und m
geboren und in heimatberechtigt; laut beiliegenden Totenſcheines (P) ber
witwet nach und gegenwärtig wohnha mn

Das erbetene Zeugnis möge adreſſiert werden

(Unterſchrift des der WerrRR

— öſterreichiſchen Nupturienten).
Das „Ehefähigkeitszeugnis“ wird gemäß LLA des Mini  ·

ſteriums des Innern vom Uli 1898, 8236, nach folgenden
Formularien ausgeſtellt:

Wenn unUuL ern Nupturient öſterreichiſcher Staatsangehöriger iſt
Ehefähigkeitszeugnis.

ronen⸗Stempel
bou Seite der Bezirkshauptmannſchaft Linz In Oberöſterreich ird

hiemit beſtätigt, daß derſelben hinſichtlich der Ehe, öſterreichiſche
Staatsangehörige mit V ließen beabſichtigt, kein mſtan. ekannt ſt,
welcher nach öſterreichiem dem Abſchluſſe dieſer Ehe entgegenſtünde.

ird beſtätigt, daß, was die Form der Eheſchließung anbelangt, nach
öſterreichiſchem E zur Gültigkeit einer von elnem öſterreichiſchen I
angehörigen IM Uslande geſchloſſenen Ehe die Beobachtung der Beſtimmungen
der betreffenden ausländiſchen Geſetzgebung hinreicht, ſowie daß P8 eine,
dem öſterreichiſchen Geſetze von ——4elbſt eintretende Folge jeder gültigen Verehe—
lichung elner Ausländerin mit einem ſterreichiſchen Staatsangehörigen iſt, daß
dieſelben ſamt ihren aus dieſer Ehe ſtammenden Kindern die öſterreichiſche
Staatsbürgerſchaft ſowie das Heimatsrecht ihres Gatten erlangt

Vorſtehende Beſtätigung greift der Entſcheidung über die Gültigkeit der in
Rede ſtehenden Ehe, alls dieſe tatſächlich geſchloſſen ſein wird, imn keiner Weiſe vor

Inſoweit teſe rage V Oeſterrei zur Austragung kommen ſollte, ind
zur Entſcheidung ausſchließlich die öſterreichiſchen Gerichte kompetent



619

Wenn beide Nupturienten öſterreichiſche Staatsangehörige ſind
Kronen⸗Stempel. Ehefähigkeitszeugnis.

Von Seite der Bezirkshauptmannſchaft Linz ird hiemit beſtätigt,daß derſelben hinſichtlich der Ehe, welche der geborene, NC
Bezirk Linz VN Oberöſterreich zuſtändige ledige, öſterreichiſche Staatsangehörigemit un

Bezirk un Oberö
um Aufenthalte befindlichen, eborenen, nach

öſterreichiſchen Staatsangehörigen ſterrei zuſt ändigen, ledigen, er enſalls
ſichtigt, kein Umſtand bekannt iſt welcher nach 1

öſterreichichem dem Ab

letzen beab

chluſſe dieſer Ehe entgegenſtünde.
ird ferner beſtätigt, daß, was die Form der Eheſchließung anbe  —

Angt, nach öſterreichiſchem zur Gültigkeit eilner zwiſchen öſterreichiſchenStaatsangehörigen um Auslande geſchloſſenen Ehe die Beobachtung der Be
ſtimmungen der betreffenden ausländiſchen Geſetzgebung hinreicht.Vorſtehende Beſtätigung greift der En  eidung über die Gültigkeit der
un ſtehenden Ehe, falls dieſelbe atſä geſchloſſen ſein wird, un keiner
Weiſe bor

Inſoweit dieſe Frage in Oeſterreich zur Austragung kommen ſollte, ind
zur Entſcheidung ausſ

ießlich die öſterreichiſchen Gerichte kompetent.

Linz. Ordinariatsſekretär Dr Groſam
IV Das Motu proprio: Supremi disciplinae und

das Faſtengebot.) Das 0OU Droprio vom uli .9 das
die Zahl der Feiertage bedeutend verminderte, brachte auch eine Mil
derung des Faſtengebotes. Mit dem erſten Kirchengebot wurde zugleichdas dritte erleichtert. Der päpſtliche TLa nämlich beſtimmt fürs erſteIm un Guodsi IN aliquod festis ꝗquae Servata vOlumus.dies neidat abstinentiae Vel jeiunio COnsecratus, a utroque dis-

Bislang var nach dem gemeinen Recht der Fleiſchgenußbloß an dem Freitag geſtattet, auf den zufällig der Chriſttag fielEs fragt ſich welche Feiertage Im Punkt gemeint ſind Manchevertreten die Anſchauung, die päpſtliche Dispens erſtrecke ſich nicht
NuL auf die die Pius für die Geſamtkirche vorſchrieb, ſondernauf jene, die ·Iit Gutheißung des Apoſtoliſchen Stuhles von
einzelnen Ordinarien beibehalten werden. So El eS Uunter Hinweisauf das Motu Proprio ber die Feiertage Im Direktorium der LinzerDiözeſe: Guodsi 1 aliquod festis IN f010 Celebrandis dies
neidat abstinentiae vel jeiunnio COnsecratus, aD Utroque dispensatur5 Eine andere Anſicht aber geht dahin, un habe bloß die
für die Chriſtenheit geltenden Feiertage Iim Auge, da Im ſelbenMotu Droprio alle Im un nicht aufgeführten Feiertage aufgehobenwurden. Wie Ur Beibehaltung der aufgehobenen Feiertage Eein
liches Indult notwendig ſei, ſo auch zur Erlangung der fraglichenDispens denſelben. Punkt iſt nicht vollkommen klar Do
werden durch ihn gewiß nicht getroffen die Sonntage der Faſtenzeital olche in be U auf die mithin das bisherige Recht m Kraftbleibt. Denn ES E ausdrücklich: Guodsi 1 aliquod festis
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